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Wir informieren

Der Arbeitsunfall

Sollten Sie während der Arbeit, auf  dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause einen Unfall 
erleiden, dann muss dieser unbedingt durch Ihren Arbeitgeber innerhalb von drei Tagen als 
Arbeitsunfall bei der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft, Unfallkasse) als solcher 
angezeigt werden. Der  Unfallversicherungsträger prüft dann, ob ein Arbeitsunfall vorliegt, welche 
sofortigen Leistungen Ihnen zustehen und – zu einem späteren Zeitpunkt – ob gegebenenfalls sogar 
eine Rentenleistung in Betracht kommt.

Was ist bei einem Arbeitsunfall zu beachten?
Im Falle eines Arbeitsunfalls müssen Sie einen sogenannten Durchgangsarzt aufsuchen. 

Durchgangsärzte sind Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie, die sich mit dem Thema 

Arbeitsunfall besonders gut auskennen.

Sollten Sie wegen Dringlichkeit einen anderen Arzt aufsuchen müssen, sagen Sie dort, dass es 

sich um einen Arbeitsunfall handelt, damit der Arzt seiner Pflicht nachkommen kann, die 

entsprechenden Daten weiterzuleiten.

WICHTIG: Schildern Sie beim Durchgangsarzt den Unfallhergang so genau wie möglich und 

achten Sie darauf, dass dieser richtig niedergeschrieben wird.

Der Unfallversicherungsträger darf  Sie an einen ärztlichen Spezialisten verweisen. In der Regel 

sind das berufsgenossenschaftliche Unfallkliniken.

Wenn der Unfallversicherungsträger Ihnen vor einer Begutachtung Ärzte zur Auswahl nennt, 

besprechen Sie idealerweise mit einem Arzt Ihres Vertrauens, welchen der genannten Spezialisten 

Sie am besten auswählen sollten. Sollte Ihnen keiner der seitens der Berufsgenossenschaft 

genannten Ärzte zusagen, haben Sie die Möglichkeit, selbst einen Gutachter zu benennen.

Denken Sie bei Spätfolgen des Unfalls daran, auch diese beim Unfallversicherungsträger geltend 

zu machen. Wir helfen Ihnen gern bei der Antragstellung.

Welche Leistungen könnten Ihnen zustehen?
Wenn Sie einen Arbeitsunfall hatten, ist für die Behandlungs- und Folgekosten nicht Ihre Krankenkasse, 
sondern der Unfallversicherungsträger zuständig.

Die folgenden Leistungen könnten Ihnen zustehen:

Heilbehandlung

D. h. ärztliche (Erst-)Versorgung, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel, häusliche Krankenpflege, 

Behandlung in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen, Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation, einschließlich Belastungserprobung und Arbeitstherapie, Pflege

Rehabilitationsleistungen



 

Sozialverband VdK Sachsen e. V., Elisenstraße 12, 09111 Chemnitz

www.vdk.de/sachsen

Stand: 28.03.2018

Seite: 2/2

•

•

•

•

•

•

D. h. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft.

Verletztengeld

Wenn Sie länger als sechs Wochen infolge des Arbeitsunfalls arbeitsunfähig sind, erhalten Sie 

Verletztengeld. Das Verletztengeld ist vergleichbar mit Krankengeld und beträgt 80 Prozent Ihres 

Regelarbeitsentgeltes. In den ersten sechs Wochen erhalten Sie weiterhin Ihr Arbeitsentgelt.

Sollten Sie über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig sein oder sollte eine weitere Erkrankung 
während der Arbeitsunfähigkeit hinzutreten, sind einige Besonderheiten zu beachten. Lassen Sie 
sich hierzu gern von uns beraten!

Übergangsgeld

Sie erhalten während einer Rehabilitationsmaßnahme statt Verletztengeld ein sogenanntes 

Übergangsgeld, wenn Sie arbeitsunfähig sind oder wegen der Teilnahme an der Maßnahme daran 

gehindert sind, einer vollzeitigen Erwerbstätigkeit nachzugehen.

Verletztenrente

Eine Verletztenrente wird Ihnen gezahlt, wenn Sie durch den Arbeitsunfall in Ihrer Erwerbsfähigkeit 

für eine gewisse Dauer – über die 26. Woche nach dem Arbeitsunfall hinaus – gemindert sind. 

Wichtig: die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nicht dasselbe wie die Arbeitsunfähigkeit!

Eine Verletztenrente können Sie sich bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch in Form 
einer einmaligen Zahlung auszahlen lassen.

Sollte der Arbeitsunfall den Tod zur Folge haben, erhalten die Hinterbliebenen Sterbegeld  und 
gegebenenfalls eine Hinterbliebenenrente.

Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt keinen Anspruch auf  Vollständigkeit erhebt und eine 
persönliche Rechtsberatung nicht ersetzen kann.  Für weitergehende Informationen wenden Sie 
sich bitte an Ihre nächste VdK-Geschäftsstelle.  
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